
Statuten
gültig ab 27. Juni 2007



Formen von Finanzierungsgeschäften
(inklusive Leasing und Factoring),

c) Durchführung von Diskont- und Wech-
selgeschäften, An- und Verkauf von
Geldmarktpapieren,

d) An- und Verkauf von Wertpapieren,
Devisen, derivativen Finanzinstrumen-
ten, ausländischen Banknoten, Edelme-
tallen und Münzen für eigene und
fremde Rechnung,

e) Übernahme und Vermittlung von Betei-
ligungen, Unterbeteiligungen sowie
Beteiligung an Syndikaten, 

f) Anlageberatung und Vermögensver-
waltung, Testamentsvollstreckungen
und Erbschaftsliquidationen sowie
Übernahme von Treuhandfunktionen,

g) Ausstellung von Bürgschaften und
Garantien,

h) Aufbewahrung von Wertpapieren und
Wertgegenständen in offenen oder
verschlossenen Depots sowie Vermie-
tung von Schrankfächern, 

i) Übernahme und Platzierung von Obli-
gationen- und Aktienemissionen,
Durchführung von Finanzoperationen
auf eigene und fremde Rechnung, 

j) Errichtung und Betrieb von Anlagefonds
im In- und Ausland sowie Ausübung der
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Art. 1: Firma
Die Firma der Gesellschaft lautet:

Verwaltungs- und Privat-Bank Aktien -
gesellschaft
Banque Privée de Gérance Société Anonyme
Private Trust Bank Corporation

Art. 2: Sitz
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Vaduz
und kann an anderen Orten des Inlandes
und im Ausland Zweigniederlassungen,
Tochtergesellschaften und Vertretungen
errichten.

Art. 3: Zweck
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb
einer Bank. Sie kann alle einer Universal-
bank zugehörigen Arten von Bank-, Fi-
nanz-, Handels- und Immobilien-Geschäf-
ten und von Dienstleistungen im In- und
Ausland betreiben, insbesondere:
a) Annahme von Spar- und Depositenein-

lagen sowie von Banken- und Kunden-
geldern auf Sicht und auf Zeit, Ausgabe
von Kassenobligationen und Obligatio-
nenanleihen,

b) Gewährung von (gesicherten und un-
gesi cher ten) Krediten in allen üblichen



2) Das im vorstehenden Absatz beste-
hende Verhältnis zwischen den Na-
mens- und Inhaberaktien kann zum
Nachteil der Rechtsstellung der Na-
mensaktien nicht verändert werden. 

Art. 5: Kapitalerhöhung und -herab-
setzung
1) Die Ausgabe neuer Aktien und von Par-

tizi pationsscheinen beschliesst die Ge-
neral versammlung. Die Ausgabemoda -
litäten, insbesondere Zeitpunkt und
Ausgabepreis, bestimmt der Verwal-
tungsrat.

2) Die Generalversammlung kann die
Herabsetzung des Aktienkapitals be-
schliessen. Dabei sind die bankenge-
setzlichen Vorschriften zu beachten.

Art. 6: Aktien und Zertifikate
1) Die Gesellschaft kann Namensaktien in

Inhaberaktien oder Inhaberaktien in
Namensaktien umwandeln. Die Aktien
können auch in solche von grösserem
beziehungsweise kleinerem Nennwert
zusammengelegt beziehungsweise zer-
legt werden.

2) Die Gesellschaft kann Zertifikate über
eine Mehrzahl von Aktien ausstellen.
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Funktion der Zeichnungsstelle und der
Depotbank von Anlagefonds,

k) Durchführung von Termingeschäften
für eigene und fremde Rechnung,

l) Check- und Dokumentarinkassi und
Abwicklung von Akkreditiven,

m) Überweisung von Zahlungen im In-
und Ausland sowie die Abgabe von
Checks,

n) Durchführung von Gesellschaftsgrün-
dungen, Übernahme von Verwaltungen
und Repräsen tanzen, Verwaltung von
Unternehmen und Finanzgesellschaf-
ten sowie Unterneh mungs- und Steuer-
beratungen aller Art,

o) Erwerb und Verkauf von Liegenschaf-
ten im In- und Ausland.

Art. 4: Aktienkapital
1) Das Aktienkapital der Gesellschaft be-

trägt CHF 59’147’637 (Schweizerfran-
ken neunundfünfzig Millionen einhun-
dertsiebenund vierzigtausendsechs-
hundertsiebenund dreissig) und ist in
6’004’167 auf den Namen lautende
Aktien zum Nennwert von CHF 1.00
und 5’314’347 auf den Inhaber lau-
tende Aktien zum Nennwert von
CHF 10.00 eingeteilt.



Rechnung erworben habe und besitzen
werde.

5) Vor jeder Registrierung muss dem Ver-
waltungs rat die betreffende Aktie bzw.
das Aktienzertifikat ausgehändigt wer-
den. Die erfolgte Eintragung im Aktien-
register ist durch die Gesellschaft auf
dem Aktientitel anzumerken.

Art. 8: Bezugsrechte
1) Die bisherigen Aktien haben im Ver-

hältnis ihres Nennwertes ein Bezugs-
recht auf neu ausgege bene Aktien.

2) Das Bezugsrecht der Aktionäre wird für
alle diejenigen Fälle ausgeschlossen,
wo Verträge mit Dritten und im übrigen
ein Beschluss der Generalversammlung
der Ausübung dieses Bezugsrechtes
entgegenstehen.

Art. 9: Organe
Die Gesellschaftsorgane sind die General-
versammlung, der Verwaltungsrat, die Ge-
schäftsleitung und die Revisionsstelle.

Art. 10: Generalversammlung,
Ver tretung, Vorsitz
1) Die Generalversammlung vertritt als

oberstes Organ der Gesellschaft die
Gesamtheit der Aktionäre. Jeder Aktio- 5
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Art. 7: Eintragung und Übertragung
von Namensaktien
1) Die Namensaktien werden mit genauer

Beschreibung des Eigentümers nach
Namen, Staatsangehörigkeit und
Adresse in das Aktienregister eingetra-
gen. Nur die dort eingetragenen Aktio-
näre sind zur Ausübung der Mitglied-
schaftsrechte der Gesellschaft gegen-
über legitimiert.

2) Der Verwaltungsrat kann die Registrie-
rung im Aktienregister aus wichtigen
Gründen verweigern.

3) Werden Namensaktien infolge Erbgan-
ges oder ehelichen Güterrechts erwor-
ben, so darf die Eintragung des Erwerbs
im Aktienregister nur verweigert wer-
den, wenn die Gesellschaft sich innert
zwei Monaten bereit erklärt, die Aktien
zum Tageskurs des Zeitpunktes der
Anmeldung der Eintragung zu über-
nehmen. 

4) Bei jedem Erwerb von Namensaktien
hat der Erwerber auf dem hierfür zur
Verfügung stehenden Vordruck unter
Angabe des Namens, der Staatsange-
hörigkeit und Adresse einen schriftli-
chen Antrag auf Genehmigung der
Aktienübertragung zu stellen und zu
erklä ren, dass er die Aktien für eigene



2) Die Einberufung muss auf Verlangen
von einem oder mehreren Aktionären
oder deren Vertreter erfolgen, wenn
diese mindestens 10 % des einbezahl-
ten Aktienkapitals vertreten und zur
Abstimmung der in der ausserordentli-
chen Generalversammlung zu behan-
delnden Angelegenheiten berechtigt
sind. Dieses Begehren muss auf schrift-
lichem Wege erfolgen, den Zweck und
die Gründe und eine möglichst be-
stimmte Bezeichnung der ein  zelnen in
der Versammlung zu behandelnden
Gegenstände, über welche Beschluss
gefasst werden soll, anführen und von
den Antragstellern unterzeichnet wer-
den. Beabsichtigte Änderungen der
Statuten sind mit ihrem wesentlichen
Inhalt ebenfalls anzugeben.

3) Aktionäre, welche nach den Bestim-
mungen des vorangegangenen Absat-
zes die Einberufung einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung ver-
langen können, haben auch das Recht,
in einer von ihnen unterschriebenen
Eingabe zu verlangen, dass bestimmte
Gegenstän de in die kundzumachende
Tagesordnung der nächsten General-
versam mlung aufgenommen werden,
wenn sie dieses Begehren längstens6
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när kann entweder persönlich anwe-
send sein oder sich durch einen ande-
ren Aktionär vertreten lassen.

2) Den Vorsitz in der Generalversamm-
lung führt der Präsident des Verwal-
tungsrates oder, wenn er verhindert ist,
ein anderes Mitglied des Verwaltungs-
rates.

3) Der Vorsitzende bestellt einen oder
mehrere Stimmenzähler, welche nicht
Aktionäre sein müssen. Diese haben
die Abgabe der Stimmen zu prüfen, die
Stimmen zu zählen und dem Vorsitzen-
den Bericht zu erstatten.

Art. 11: Einberufung der General-
versammlung
1) Der Verwaltungsrat beruft unter Einhal-

tung einer 21-tägigen Frist die ordentli-
che General versamm lung, welche in-
nerhalb von 6 Monaten nach Ablauf
eines Geschäftsjahres stattzufinden hat,
und die ausserordent liche Generalver-
sammlung in den im Gesetz und in den
Statuten bestimmten Fällen und, so oft
es das Interesse der Gesellschaft erfor-
dert, am Sitz der Gesell schaft oder an
einem anderen vom Verwaltungsrat be-
stimmten Ort des Inlandes ein.



Bezugsrechten, die Auf lösung der Ge-
sellschaft und über alle anderen ihr
durch Gesetz und Statuten vorbehalte-
nen oder ihr durch den Verwaltungsrat
oder durch die Aktionäre vorgelegten
Gegenstände und gestellten Anträge. 

3) Der in den vorangegangenen Absätzen
die ses Artikels bezeichnete Aufgaben-
kreis der Generalversammlung kann
nur durch gesetzliche oder statutari-
sche Vorschriften eingeschränkt, abge-
ändert, aufgehoben oder erweitert
werden.

Art. 13: Stimmrecht in der General-
versammlung
1) In der Generalversammlung berechtigt

jede Aktie unabhängig vom Nennwert
zu einer Stimme.

2) Die Vorschriften über den zur Erlan-
gung von Stimmrechtskarten erforder-
lichen Nachweis des Aktienbesitzes
und der Vertretung erlässt der Verwal-
tungsrat.

Art. 14: Beschlussfassung in der
Generalversammlung, Protokoll
1) Eine Generalversammlung darf nur jene

Tagesordnungsgeschäfte behandeln
oder hierüber Beschluss fassen, welche 7
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30 Tage vor der Einberufung der Gene-
ralversammlung beim Verwaltungsrat
stellen.

4) In jeder Einberufung ist der Tag, die ge-
naue Zeit, der Ort und die Tagesord-
nung bekanntzugeben. Die Einladung
hat ebenfalls den Hinweis auf Einsicht-
nahme in die Beschluss unterlagen, auf
den Stimmrechtsnachweis und auf die
eventuellen Erlagsstellen für die Aktien-
hinterlegung zu enthalten.

Art. 12: Aufgabenkreis der General-
versammlung
1) Die ordentliche Generalversammlung

ge nehmigt den Jahresbericht des Ver-
waltungsrates und, nach Entgegen-
nahme des Berichtes der Revisions-
stelle, die Jahresrechnung und be-
schliesst über die Verwendung des
Reingewinnes, über die Zuwei  sung an
und Verfügung über den gesetz lichen
Reservefonds sowie die Anlage weite-
rer Re servefonds. Sie beschliesst über
die Ent lastung der Verwaltung und der
Revi sionsstelle, wählt deren Mitglieder
und beruft sie ab. 

2) Die Generalversammlung beschliesst
über die Änderungen der Statuten, den
Ausschluss oder die Beschränkung von



über Verlangen von mindestens zehn
Aktionären angeordnet.

6) Die Vorgänge in der Generalversamm-
lung werden in einem Protokoll festge-
halten, welches kurz über die Verhand-
lungen, Beschlüsse und Wahlen Auf-
schluss gibt.

Art. 15: Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat ist das Organ für die
Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle der
Geschäftsführung. In seinen Wirkungs-
kreis fallen alle Angelegenheiten, die nicht
durch Gesetz oder diese Statuten anderen
Gesellschaftsorganen zugewiesen sind.

Art. 16: Wahl, Amtsdauer und Rücktritt
der Verwaltungsrats-Mitglieder
1) Der Verwaltungsrat besteht aus min-

destens 5 Mitgliedern. Diese werden
auf die Dauer von 3 Jahren gewählt.
Die Mandatsdauer beginnt mit dem Tag
der Wahl und endet am Schluss der
darauf zum dritten Mal stattfindenden
ordentlichen Generalversammlung.
Wiederwahl ist zulässig. 

2) Aus seiner Mitte wählt der Verwal-
tungsrat seinen Präsidenten und seinen
Vizepräsidenten für eine Dauer von
3 Jahren. Wiederwahl ist zulässig.8
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in der Einladung zur Generalversamm-
lung ausdrücklich aufgeführt sind.

2) Anträge auf Erweiterung der Tagesord-
nung, die nach der Einberufung der
Generalversammlung gestellt werden,
können auf Be  schluss der Generalver-
sammlung zur Diskussion zugelassen
werden, jedoch ist eine Beschluss fas-
sung erst in der nächsten Generalver-
samm lung möglich; dagegen kann je-
derzeit über den Antrag auf Einberu-
fung einer ausseror dentlichen General-
versammlung gültig beschlossen wer-
den.

3) Soweit Gesetz oder Statuten nichts an-
deres vorsehen, ist die Generalver-
sammlung beschlussfähig, wenn min-
destens ein Viertel des Aktienkapitals
vertreten ist. Sie fasst ihre Beschlüsse
mit absoluter Mehrheit sämtlicher ab-
gegebener Stimmen. 

4) Zur Änderung der Statuten in den Art. 4
Abs. 2 und Art. 7 Abs. 2 erster Satz
sowie zur Auflösung der Gesellschaft
bedarf es der Zweidrittelmehrheit sämt-
licher von der Gesellschaft ausgegebe-
ner Aktien.

5) Die Abstimmungsart durch Handerhe-
bung oder durch geheime Abstimmung
wird vom Vorsitzenden bestimmt oder



• die Ausgestaltung des Rechnungs-
wesens, der Finanzkontrolle sowie
der Finanzplanung;

• die Ernennung und Abberufung der
mit der Geschäftsführung und Ver-
tretung betrauten Personen;

• die Aufsicht über die mit der Ge-
schäftsführung betrauten Personen,
auch in Bezug auf die Befolgung der
Rechtsvorschriften, Statuten und Re-
glemente und auf die wirt schaftliche
Entwicklung des Unternehmens;

• die Erstellung des Geschäftsberichtes
und die Genehmigung der Zwischen-
bilanzen sowie die Vorbereitung der
Generalversammlung und die Aus-
führung ihrer Beschlüsse;

• die Meldung der Grossrisiken ge-
mäss Art. 20 der Bankenverordnung;

• Errichtung und Aufhebung von
Zweigniederlassungen, Tochterge-
sellschaften und Repräsentanzen;

• Bestellung der internen Revision und
der bankengesetzlichen Revisions-
stelle und die Behandlung ihrer Be-
richte.

2) Der Verwaltungsrat kann seine Befug-
nisse teil weise aus seiner Mitte gebilde-
ten Ausschüssen übertragen, welche
sich an die Weisungen des Verwal- 9
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3) Sinkt die Anzahl der Verwaltungsrats-
Mitglie der aus irgendeinem Grunde
unter die statutarische Mindestzahl, so
verbleiben die übrigen Mitglieder in
ihrem Amte. Ihre Befugnisse sind aber
auf die Zuwahl oder die Einberufung
einer Generalversammlung beschränkt.
Die Bestäti gung der vom Verwaltungs-
rat getroffenen Zuwahl ist in der nächst-
folgenden Generalversammlung zu
erwirken, jedoch kann die Generalver-
sammlung eine Neuwahl vornehmen.

4) Dem Verwaltungsrat können nicht an-
gehören Blutsverwandte in auf- und
absteigender Linie, Ehegatten und Ge-
schwister sowie Teilhaber der nämli-
chen Personengesellschaft.

5) Den Mitgliedern des Verwaltungsrates
steht jederzeit das Recht zu, von ihrem
Amte zurückzutreten.

Art. 17: Befugnisse und Pflichten des
Verwaltungsrates
1) Der Verwaltungsrat hat vor allem fol-

gende unübertragbare und unentzieh-
bare Aufgaben:
• die Festlegung der Organisation und

der Erlass der nötigen Reglemente;



Art. 19: Beschlussfähigkeit und Be-
schlussfassung des Verwaltungsrates
1) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig,

wenn die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend oder vertreten ist. Jedes Ver-
waltungsratsmitglied hat eine Stimme.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates
werden mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Stimmen gefasst. Bei Stim-
mengleichheit zählt die Stimme des
Präsidenten doppelt.

2) Zirkularbeschlüsse sind gültig, sofern
nicht ein Mitglied mündliche Beratung
verlangt. Zirkularbeschlüsse kommen
mit Zustimmung der Mehrheit der Mit-
glieder zustande. Zirku larbeschlüsse
sind in das Protokoll der nächsten Ver-
waltungsratssitzung aufzunehmen.

Art. 20: Entschädigungen des Verwal-
tungsrates
In Abgeltung der ihm durch Gesetz und
Statuten überbundenen Pflichten und Ver-
antwortlichkeiten hat der Verwaltungsrat
Anspruch auf eine feste Vergütung, welche
der Verwaltungsrat alljährlich festsetzt und
unter seinen Mitgliedern gemäss ihrer Be-
anspruchung und Verantwortung verteilt.
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tungsrates zu halten haben. Für ihre Sit-
zungen und Beschlüsse sind dieselben
statu tarischen Vorschriften wie für den
Verwaltungsrat gültig, soweit diese mit
den Weisungen des Verwaltungsrates
vereinbar sind. Der Verwal tungsrat
oder die Ausschüsse können Mitglieder
der Geschäftsleitung zur Beratung bei-
ziehen.

Art. 18: Sitzungen des Verwaltungs-
rates
1) Der Verwaltungsrat versammelt sich auf

Einladung des Präsidenten oder Vize-
präsidenten oder auf schriftliches Be-
gehren eines Mitgliedes, so oft es die
Geschäfte erfordern. Durch unbe-
schränkte Vollmacht kann sich ein Mit-
glied des Verwaltungsrates durch ein
anderes Mitglied des Verwaltungsrates
in einer Sitzung vertreten lassen, je-
doch kann ein Mitglied nur eine Vertre-
tung ausüben.

2) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der
Präsident und in seiner Abwesenheit
der Vizepräsident, wenn auch dieser
verhindert ist, das amtsälteste Verwal-
tungsratsmitglied.

3) Die Beschlüsse des Verwaltungsrates
werden in einem Protokoll festgehalten.



Generalversammlung der Gesellschaft
betreffen und den Aktionären zugehen.

Art. 23: Rechnungsabschluss
1) Das Geschäftsjahr beginnt mit

dem 1. Januar und endet mit dem
31. Dezember jeden Jahres.

2) Der Geschäftsbericht erläutert die Jah-
resrechnung und gibt Aufschluss über
die Vermögens- und Ertragslage und
die Tätigkeit der Gesellschaft; er enthält
ferner die Anträge des Verwaltungsra-
tes über die Gewinnverwendung.

3) Die vom Verwaltungsrat und der Revi -
 sionsstelle geprüfte Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung, welchen die Be-
richte des Verwaltungsrates und der
Revisionsstelle oder andere gesetzliche
Dokumente beizuschliessen sind, wer-
den mindestens 21 Tage vor der diese
behandelnden Generalversammlung
zur Einsicht der zur Teilnahme an der
Generalversammlung berechtigten
Personen am Sitz der Gesellschaft auf-
gelegt.

Art. 24: Gewinnverteilung und
Reservefonds
1) Die gesetzlichen Reserven sind min-

destens entsprechend den geltenden 11
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Art. 21: Die Geschäftsleitung
1) Die Geschäftsleitung besteht aus dem

Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und
weiteren Mitgliedern. 

2) Die Geschäftsleitung ist zuständig und
verantwortlich für die Führung der Ge-
schäfte der Bank. Sie sorgt für eine si-
chere, erfolgsorientierte, zukunftsge-
richtete Führung der Bank in Überein-
stimmung mit Gesetz, Statuten, Regle-
menten und Weisungen. 

3) Aufgaben und Kompetenzen der Ge-
schäftsleitung sowie die Organisation
der Geschäftsführung werden in einem
durch den Verwaltungsrat zu erlassen-
den Organisations- und Geschäftsre-
glement geregelt.

Art. 22: Revisionsstelle
1) Die Revisionsstelle prüft, ob die Buch-

führung und die Jahresrechnung sowie
der Antrag des Verwaltungsrates über
die Verwendung des Gewinnes dem
Gesetz und den Statuten entsprechen.

2) Die Revisionsstelle hat an den General-
versammlungen teilzunehmen und
über die Durchführung und das Ergeb-
nis ihrer Prüfung Auskunft zu geben.
Ihr sind alle Mitteilungen und Veröf-
fentlichungen zuzusenden, welche eine



Vorschriften des Personen- und Gesell-
schaftsrechtes und der bankrechtlichen
Vorschriften zu dotieren.

2) Nach Zuweisung an den gesetzlichen
Reservefonds wird die Generalver-
sammlung den verbleibenden jährli-
chen Reingewinn zur Ausrichtung der
ordentlichen Jahresdivi dende, allenfalls
zur Anlage weiterer Fonds oder zu wei-
teren Verfügungen verwenden.

3) Die ordentlichen Jahresdividenden
werden aus dem Gewinn des betreffen-
den Jahres und aus freien Reserven
ausbezahlt. 

Art. 25: Kundmachungen
1) Alle gesetzlich vorgeschriebenen Kund-

machungen der Gesellschaft erfolgen
rechtswirksam in den amtlichen liech-
tensteinischen Publikationsorganen.

2) Eine Mitteilung oder ein Dokument
kann durch die Gesellschaft an jeden
Aktionär oder an die Mitglieder eines
Gesellschafts organes oder an Dritte
durch Postsendung an den ordentli-
chen Wohnsitz oder an jene Adresse
zugestellt werden, welche bei der Ge-
sellschaft für solche Zustellungen ange-
geben worden ist.
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Art. 26: Bank- und Geschäftsgeheimnis
Die Mitglieder der Organe und alle Ange-
stellten der Gesellschaft sind während der
Dauer ihrer Mandatsausübung bzw. ihrer
Zugehörigkeit zur Bank wie auch nach
ihrem Ausscheiden verpflichtet, über alle
Geschäftsverhältnisse und Geschäftsvor-
fälle der Bank und ihrer Kunden und alle
bankinternen Angelegenheiten, welche
ihnen während der Dauer des Mandates
oder der Anstellung zur Kenntnis gelangt
sind, Verschwiegenheit zu wahren.

Art. 27: Rechtsstreitigkeiten
1) Rechtsstreitigkeiten, welche zwischen

der Gesellschaft als solcher einerseits
und dem Verwaltungsrat oder einzel-
nen seiner Mitglieder andererseits,
oder zwischen einzelnen Aktionären
und der Gesellschaft, oder zwischen
den Mitgliedern des Verwaltungsrates
untereinander über Ansprüche aus Ge-
sellschaftsangelegenheiten entstehen,
werden unter Ausschluss des ordentli-
chen Rechtsweges durch ein Schieds-
gericht entschieden.

2) Für das schiedsrichterliche Verfahren
gelten die Bestimmungen der liechten-
steinischen Zivilprozessordnung (LGBl.
1912 Nr. 9).



3) Die Mitglieder des Schiedsgerichtes
haben Verschwiegenheit über alle im
Prozess zu ihrer Kenntnis gelangten
Geschäfte und Verhältnisse der Bank
und ihrer Kunden zu wahren.

Art. 28
Diese Statuten treten nach ihrer Eintra-
gung im Öffentlichkeitsregister in Kraft.

Beschluss der 44. Ordentlichen General-
versammlung vom 27. April 2007.
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LI-9490 Vaduz - Aeulestrasse 6 - Liechtenstein
info@vpbank.com - www.vpbank.com




